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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie die Aufsicht und Kontrolle des Bundesstützpunkts (Kunst-Turn-Forum) in 
Stuttgart aktuell und in den vergangenen Jahren nach ihrer Kenntnis stattfindet 
bzw. stattgefunden hat, insbesondere unter Darstellung, inwieweit das Land 
darin involviert ist;

2.  wie viele finanzielle Mittel des Landes, auch über den Landessportverband Ba-
den-Württemberg, in den vergangenen fünf Jahren bis heute an den Bundes-
stützpunkt in Stuttgart geflossen sind (bitte aufgeschlüsselt nach Jahr und unter 
Darstellung, nach welchen Kriterien die Vergabe von finanziellen Mitteln des 
Landes an den Bundesstützpunkt in Stuttgart erfolgt);

3.  wie das Land sicherstellt, dass die finanziellen Mittel des Landes ordnungs-
gemäß verwendet werden, unter Darstellung, welche Aufsichts- und Kontroll-
pflichten das Land hat und wie es diesen nachkommt;

4.  seit wann Mitglieder der Landesregierung, Ministerien und nachgeordnete Be-
hörden des Landes über die aktuellen Missbrauchs-Vorwürfe Kenntnis haben, 
unter Darstellung, ob sie über den im Jahr 2021 verfassten Brief der Turnerin 
T. A. über Missstände am Bundesstützpunkt in Stuttgart Kenntnis hatten;

5. falls sie davon Kenntnis hatten, mit welchen Maßnahmen sie reagiert haben;

6.  falls sie keine Kenntnis von dem Brief hatten, inwiefern sie aus ihrer Sicht dar-
über hätten informiert werden müssen;

Antrag
der Abg. Sascha Binder und Klaus Ranger u. a. SPD

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Aufarbeitung der Vorwürfe über Missbrauch und Missstände 
am Bundesstützpunkt des Deutschen Turner-Bunds in Stutt-
gart

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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 7.  wie sich die Mitglieder der Landesregierung, insbesondere das Ministerium 
für Kultus, Jugend und Sport, seit Bekanntwerden der Vorwürfe über diese 
informiert haben, insbesondere unter Darstellung, ob bereits ein direkter Kon-
takt mit den beteiligten Personen stattgefunden hat;

 8.  in welcher Weise sich die Landesregierung an der Aufarbeitung der Vorwürfe 
beteiligt;

 9.  inwiefern sie der Auffassung ist, dass eine interne Aufarbeitung der Vorwürfe 
durch den Deutschen Turnerbund und den Schwäbischen Turnerbund genügt;

10.  welche Programme zum Schutz vor Missbrauch und Diskriminierung am 
Bundesstützpunkt in Stuttgart aktuell umgesetzt werden, insbesondere unter 
Darstellung, welche finanziellen Mittel des Landes dafür jeweils bereitstehen;

11.  an wen und welche Stellen sich Sportlerinnen und Sportler, die von Miss-
brauch im Sport betroffen sind, in Baden-Württemberg wenden können;

12.  wie viele Fälle von Missbrauch der Landesregierung und den zuständigen Be-
hörden in den vergangenen fünf Jahren bekannt sind (bitte aufgeschlüsselt 
nach Jahr); 

13.  inwiefern bereits strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet wurden und wenn ja, 
gegen wen;

14.  welche Reformen es nach Ansicht der Landesregierung braucht, um solchen 
Missständen zukünftig vorzubeugen;

15.  welche Maßnahmen die Landesregierung ergreift, um die Sportvereinigungen 
in Baden-Württemberg bei der Umsetzung des Safe Sport Codes, der An-
fang Dezember auf der Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen 
Sportbundes (DOSB) verabschiedet wurde und interpersonale Gewalt im 
Sport auch unterhalb der Strafrechtsschwelle rechtssicher ahnden und sanktio-
nieren soll, zu unterstützen.

2.1.2025

Binder, Ranger, Dr. Fulst-Blei, Born, Steinhülb-Joos SPD

B e g r ü n d u n g

Zahlreiche Turnerinnen haben in den vergangenen Wochen über massive Miss-
stände am Bundesstützpunkt des Deutschen Turner-Bunds in Stuttgart berichtet. 
Sowohl dem Deutschen Turnerbund als auch dem Schwäbischen Turnerbund lie-
gen konkrete Informationen zu möglichem Fehlverhalten vonseiten verantwort-
licher Trainerinnen und Trainer am Bundesstützpunkt in Stuttgart vor. Dieser An-
trag möchte erfragen, welche Informationen der Landesregierung aktuell vorlie-
gen und inwiefern sie in die Aufarbeitung involviert ist. Auch über bereits getrof-
fene Maßnahmen zum Schutz der Athletinnen und Athleten möchten die Antrag-
steller Auskunft erhalten.
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 30. Januar 2025 Nr. KMZ-0141.5-21/2/2 nimmt das Ministe-
rium für Kultus, Jugend und Sport im Einvernehmen mit dem Ministerium des 
Inneren, für Digitalisierung und Kommunen und dem Ministerium der Justiz und 
für Migration zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie die Aufsicht und Kontrolle des Bundesstützpunkts (Kunst-Turn-Forum) in 
Stuttgart aktuell und in den vergangenen Jahren nach ihrer Kenntnis stattfindet 
bzw. stattgefunden hat, insbesondere unter Darstellung, inwieweit das Land 
darin involviert ist;

2.  wie viele finanzielle Mittel des Landes, auch über den Landessportverband Ba-
den-Württemberg, in den vergangenen fünf Jahren bis heute an den Bundes-
stützpunkt in Stuttgart geflossen sind (bitte aufgeschlüsselt nach Jahr und unter 
Darstellung, nach welchen Kriterien die Vergabe von finanziellen Mitteln des 
Landes an den Bundesstützpunkt in Stuttgart erfolgt);

3.  wie das Land sicherstellt, dass die finanziellen Mittel des Landes ordnungs-
gemäß verwendet werden, unter Darstellung, welche Aufsichts- und Kontroll-
pflichten das Land hat und wie es diesen nachkommt;

Zu 1. bis 3.:

Aufgrund des Sachzusammenhangs werden die Fragen 1 bis 3 gemeinsam be-
antwortet. 

Die Aufsicht und Kontrolle am Kunst-Turn-Forum obliegt dem Bundesstütz-
punktleiter, der je hälftig von Bund und Land finanziert ist. Dieser ist gleichzeitig 
Landesleistungssportdirektor für Turnsport in Baden-Württemberg. Das diszipli-
narische Weisungsrecht liegt beim Schwäbischen Turnerbund (STB) als Anstel-
lungsträger, das fachliche Weisungsrecht liegt wiederum beim Deutschen Turner-
Bund (DTB) als Spitzenverband in Person des Sportdirektors. Zu seiner Unter-
stützung gibt es eine Standortleitung sowie eine Assistenz in den Sportarten 
Rhythmische Sportgymnastik, Trampolin und Gerätturnen.

Baden-Württemberg fördert den organsierten Sport auf Grundlage des Solidar-
pakts Sport IV in den Jahren 2022 bis 2026 als Zuwendungsgeber mit Finanz-
mitteln. Diese Mittel werden dem Landessportverband Baden-Württemberg 
(LSVBW) zur Bewirtschaftung bewilligt. Der LSVBW vergibt die Gelder auf der 
Grundlage von Förderkriterien an die Sportfachverbände. Der LSVBW und die 
Sportfachverbände bestätigen mit der Einverständniserklärung im Rahmen des 
Bewilligungsbescheides, dass sämtliche Vorgaben der Bewilligungsvoraussetzun-
gen eingehalten werden. Hier ist auch eine Bestätigung der Unterschriften der 
Trainer zur Einhaltung des Ehren- und Verhaltenskodex enthalten.

Der LSVBW fördert insbesondere die Arbeitsgemeinschaft des Badischen und 
Schwäbischen Turnerbunds (ARGE BTB/STB) mit ihren Disziplinen Gerätturnen 
männlich/weiblich, Rhythmische Sportgymnastik und Trampolinturnen. Die Ver-
gabe der Mittel erfolgt nach dem Förderkonzept des LSVBW unter Berücksichti-
gung der festgelegten „K.O.-Kriterien“ zur Integrität des Leistungssports (siehe 
Anlage 1). Die Mittel sind für den Leistungssport in Baden-Württemberg für die 
verschiedenen Leistungssportbereiche bedarfsgerecht, gegenseitig und deckungs-
fähig einsetzbar.
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Am Kunst-Turn-Forum in Stuttgart ist u. a. der Bundesstützpunkt Gerätturnen 
männlich/weiblich sowie das Landesleistungszentrum Gerätturnen männlich/
weiblich der ARGE BTB/STB angesiedelt. Die Verantwortung, wie viel der vom 
LSVBW bewilligten Mittel direkt am Standort eingesetzt werden, obliegt auf-
grund der deckungsfähigen Förderung alleine der ARGE BTB/STB und kann da-
her nicht weiter aufgeschlüsselt werden. 

Des Weiteren werden Leistungssportmittel für die Häuser der Athleten (Sport-
internate) eingesetzt. Diese sind jedoch nicht direkt den Sportarten zuzuordnen.

Die Gesamtfördersummen, die der STB in den letzten vier Jahren erhalten hat, 
können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Für das Jahr 2025 ist eine Förderung in Höhe von 1 613 554,87 Euro vorgesehen.

Im Rahmen der Bewilligung von Leistungssportmitteln an den LSVBW durch das 
Land wird neben formalen Nebenbestimmungen und der Anti-Doping-Klausel 
(NADA-Code) seit 2019 auch folgender Passus in den Zuwendungsbescheiden 
aufgeführt: „Mit der Inanspruchnahme der Landesmittel ist die Verpflichtung ver-
bunden, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, das Recht auf körperliche 
Unversehrtheit zu respektieren sowie auf jegliche Form von psychischer, physi-
scher und sexualisierter Gewalt zu verzichten. Dazu gehört, dass in der jeweiligen 
Organisation (Landessportverband, Sportbünde, Sportfachverbände) ein Präven-
tionskonzept gegen sexualisierte Gewalt und sexuellen Missbrauch vorliegt und 
entsprechende Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner benannt sind.“

Mit Vorlage des Verwendungsnachweises bestätigt der Zuwendungsempfänger 
gegenüber dem Kultusministerium die rechtmäßige Verwendung der Landesmit-
tel sowie die Einhaltung der im Bewilligungsbescheid aufgeführten Nebenbestim-
mungen.

4.  seit wann Mitglieder der Landesregierung, Ministerien und nachgeordnete Be-
hörden des Landes über die aktuellen Missbrauchs-Vorwürfe Kenntnis haben, 
unter Darstellung, ob sie über den im Jahr 2021 verfassten Brief der Turnerin 
T. A. über Missstände am Bundesstützpunkt in Stuttgart Kenntnis hatten; 

5. falls sie davon Kenntnis hatten, mit welchen Maßnahmen sie reagiert haben; 

6.  falls sie keine Kenntnis von dem Brief hatten, inwiefern sie aus ihrer Sicht dar-
über hätten informiert werden müssen;

Zu 4. bis 6.:

Aufgrund des Sachzusammenhangs werden die Fragen 4 bis 6 gemeinsam be-
antwortet.

Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport hat am 29. Dezember 2024 durch 
die Berichterstattung der Presse über die Missbrauchsvorwürfe ehemaliger Turne-
rinnen am Kunst-Turn-Forum Stuttgart erfahren. Bezüglich des im Jahr 2021 ver-

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jahr Gesamtfördersumme 

2021 1 496 410,02 Euro 

2022 1 518 809,13 Euro 

2023 1 548 013,22 Euro 

2024 1 651 643,00 Euro 
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fassten Briefs von Frau T. A. an den DTB und den STB zu Missständen am 
Kunst-Turn-Forum in Stuttgart lagen dem Ministerium für Kultus, Jugend und 
Sport keine Kenntnisse vor. 

7.  wie sich die Mitglieder der Landesregierung, insbesondere das Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport, seit Bekanntwerden der Vorwürfe über diese infor-
miert haben, insbesondere unter Darstellung, ob bereits ein direkter Kontakt 
mit den beteiligten Personen stattgefunden hat; 

8.  in welcher Weise sich die Landesregierung an der Aufarbeitung der Vorwürfe 
beteiligt;

9.  inwiefern sie der Auffassung ist, dass eine interne Aufarbeitung der Vorwürfe 
durch den Deutschen Turnerbund und den Schwäbischen Turnerbund genügt;

Zu 7. bis 9.:

Aufgrund des Sachzusammenhangs werden die Fragen 7 bis 9 gemeinsam be-
antwortet.

Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport steht seit Bekanntwerden der Vor-
würfe im engen Austausch mit dem LSVBW als Dachorganisation des organisier-
ten Sports in Baden-Württemberg und Zuwendungsempfänger der Leistungs-
sportmittel. Zudem hat das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport an der digi-
talen Sondersitzung des Präsidialausschusses Leistungssport des LSVBW am  
20. Januar 2025 zu den Vorwürfen am Kunstturnforum teilgenommen. Ferner hat 
am 23. Januar 2025 ein Gespräch zwischen dem LSVBW, dem STB sowie dem 
Kultusministerium stattgefunden.

Die Landesregierung erwartet eine umfassende, vollständige und transparente 
Aufarbeitung der Vorwürfe durch eine unabhängige, externe Untersuchungskom-
mission. Eine zunächst von den Turnerbünden angekündigte „Selbstüberprüfung“ 
wird hierfür nicht als ausreichend gesehen. 

10.  welche Programme zum Schutz vor Missbrauch und Diskriminierung am Bun-
desstützpunkt in Stuttgart aktuell umgesetzt werden, insbesondere unter Dar-
stellung, welche finanziellen Mittel des Landes dafür jeweils bereitstehen;

Zu 10.:

Mit Unterschrift der Einverständniserklärung zur Bewilligung bestätigen die zu-
wendungsrechtlichen Letztempfänger (die geförderten Sportarten), die Unterlagen 
zur Integrität sowie zum Arbeitsschutz und zur Arbeitszeit für das vom LSVBW 
bezuschusste Leistungssportpersonal vorlegen zu können. Die vom LSVBW be-
zuschussten Personen haben einen Ehren- und Verhaltenskodex zu unterschreiben 
und müssen ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis einreichen. Dazu ver-
pflichten sie sich an Sensibilisierungsschulungen zum Thema Prävention sexuali-
sierter Gewalt (PSG) teilzunehmen, die von der Baden-Württembergischen Sport-
jugend durchgeführt werden. Zusätzlich werden freiwillige Vertiefungsschulun-
gen in diesem Themengebiet angeboten.

Die hauptamtlichen PSG-Stellen sind in den regionalen Sportjugenden wie folgt 
besetzt: 

– Württembergische Sportjugend: 120 %,
– Badische Sportjugend Nord: 35 %,
– Südbadische Sportjugend: 50 %.

Diese Stellen werden nur anteilig mit Landesmitteln bezuschusst.
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11.  an wen und welche Stellen sich Sportlerinnen und Sportler, die von Miss-
brauch im Sport betroffen sind, in Baden-Württemberg wenden können;

Zu 11.:

Betroffene Sportlerinnen oder Sportler können sich an die Ansprechpersonen im 
Bereich PSG in den regionalen Sportjugenden (Prävention sexualisierter Gewalt – 
Landessportverband Baden-Württemberg e. V.) und die Ansprechstelle Safe Sport 
(vgl. Antwort zu den Fragen 14 und 15) wenden. Zudem findet man auf der Web-
site des LSVBW unterschiedlichste Fachberatungsstellen in Baden-Württemberg 
und Deutschland (siehe Anlage 2).

Am Olympiastützpunkt in Stuttgart sowie am Olympiastützpunkt in Heidelberg 
gibt es zudem zwei Vertrauenspersonen, an die sich die Athletinnen und Athleten 
mit persönlichen Anliegen wenden können.

12.  wie viele Fälle von Missbrauch der Landesregierung und den zuständigen 
Behörden in den vergangenen fünf Jahren bekannt sind (bitte aufgeschlüsselt 
nach Jahr);

Zu 12.: 

Hinsichtlich des Bundesstützpunkts des Deutschen Turner-Bundes in Stuttgart 
sind in den vergangenen fünf Jahren keine vergleichbaren Vorgänge zu personaler 
Gewalt bekannt geworden. Mit Pressemeldung vom 29. Januar 2025 hat die Lan-
desregierung Informationen zu Missbrauchsvorwürfen von drei Turnerinnen am 
Bundesstützpunkt Turnen in Mannheim erhalten.

Sofern es sich um Straftaten handelt, die der Polizei Baden-Württemberg bekannt 
sind, erfolgt die statistische Erfassung anhand der Polizeilichen Kriminalstatistik 
(PKS). Bei der PKS handelt es sich um eine sogenannte reine Ausgangsstatistik, 
in der strafrechtlich relevante Sachverhalte nach der polizeilichen Sachbearbei-
tung vor Abgabe an die Strafverfolgungsbehörden erfasst werden. Die PKS ist als 
Jahresstatistik konzipiert. Die Fallerfassung erfolgt nach den bundeseinheitlichen 
„Richtlinien für die Führung der Polizeilichen Kriminalstatistik“.

Die PKS bietet die Möglichkeit, Merkmale zu Fällen, Tatverdächtigen und Op-
fern anhand bestimmter Katalogbegriffe anonymisiert zu erfassen. Zum vorlie-
genden Sachverhaltskomplex sind keine recherchierbaren Erfassungsparameter 
bekannt, weshalb auf dieser Grundlage keine Aussagen im Sinne der Fragestel-
lung getroffen werden können.

Dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport ist ein weiterer Fall personaler 
Gewalt aus einer anderen Sportart, beginnend im Jahr 2023, bekannt.

13.  inwiefern bereits strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet wurden und wenn ja, 
gegen wen;

Zu 13.:

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat einen Prüfvorgang angelegt, in dessen Rah-
men derzeit geprüft wird, ob sich aus den zur Verfügung stehenden Informationen 
zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für ein strafbares Verhalten ergeben.
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14.  welche Reformen es nach Ansicht der Landesregierung braucht, um solchen 
Missständen zukünftig vorzubeugen;

15.  welche Maßnahmen die Landesregierung ergreift, um die Sportvereinigungen 
in Baden-Württemberg bei der Umsetzung des Safe Sport Codes, der Anfang 
Dezember auf der Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sport-
bundes (DOSB) verabschiedet wurde und interpersonale Gewalt im Sport 
auch unterhalb der Strafrechtsschwelle rechtssicher ahnden und sanktionieren 
soll, zu unterstützen.

Zu 14. und 15.:

Aufgrund des Sachzusammenhangs werden die Fragen 14 und 15 gemeinsam be-
antwortet.

Zur Verhinderung von Gewalt im Sport braucht es grundsätzlich passgenaue 
Schutzkonzepte, die sich Verbände und Vereine verpflichtend auferlegen. Diese 
müssen die Prävention stärken, aber auch eine effektive Intervention vorhalten. 
Durch Aufklärung und Sensibilisierung muss eine Kultur des Hinschauens und 
des aktiven Handelns geschaffen werden, die auch auf einer Stärkung der Zivil-
courage basiert. Zudem müssen Kinder und Jugendliche zu den benannten The-
menfeldern aufgeklärt werden. Sehr bedeutsam sind dabei Informationen zu Kon-
taktstellen, an die sich Betroffene wenden können.

In den letzten Jahren sind die deutlichen Bemühungen des organisierten Sports 
feststellbar, den verbands- und vereinsbasierten Sport insgesamt zu einem siche-
reren Platz für alle Akteure im Sport zu machen. Hierfür wurde vom Deutschen 
Olympischen Sportbund in einem aufwendigen Prozess ein Safe Sport Code ge-
schaffen, der ein Muster-Regelwerk zur Prävention von interpersonaler Gewalt 
ist. Es handelt sich dabei erstmals um eine verbandsrechtliche Grundlage, um in-
terpersonale Gewalt im Sport auch unterhalb der Strafrechtsschwelle rechtssicher 
ahnden und sanktionieren zu können. Hierzu müssen im DOSB organisierte 
Sportorganisationen und Vereine den Safe Sport Code in ihrer Satzung verankern. 

Bei der 21. Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes 
am 7. Dezember 2024 wurden der Safe Sport Code verabschiedet und eine Ver-
pflichtung der Mitgliedsorganisationen des Deutschen Olympischen Sportbundes 
beschlossen, diesen Code bis spätestens 31. Dezember 2028 in den jeweiligen 
Mitgliederversammlungen zur Abstimmung zu bringen. Die Landesregierung hat 
hierauf keinen Einfluss, da dies der Autonomie des Sports obliegt, sieht darin aber 
ein deutliches Zeichen dafür, dass der organisierte Sport seiner Verantwortung 
beim Kampf gegen interpersonale Gewalt im Sport zunehmend gerecht wird. 

Speziell hinsichtlich sexualisierter Gewalt im Sport haben die Länder der Ein-
richtung einer Ansprechstelle Safe Sport zugestimmt und sind am 3. November 
2022 im Rahmen der 46. Sportministerkonferenz dem Trägerverein der Unabhän-
gigen Ansprechstelle beigetreten. Seit Beginn des Jahres 2024 beteiligen sich die 
Länder an der Finanzierung der Unabhängigen Ansprechstelle des Vereins Safe 
Sport e. V. mit insgesamt bis zu 150 000 Euro jährlich. Die Unabhängige An-
sprechstelle hat am 11. Juli 2023 ihre Arbeit aufgenommen und seitdem ihren 
Mitgliedern regelmäßig zu ihrer Tätigkeit Bericht erstattet. 

Die Länder beteiligen sich zudem seit 2022 am ergebnisoffenen Stakeholder-Pro-
zess zur Schaffung eines Zentrums für Safe Sport (ZfSS). Aus Sicht der Länder 
gibt es dabei noch offene Fragen, die einer Klärung bedürfen.

Schopper
Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport
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